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Kapitel  1

Einleitung

A. Einführung

„Krieg“ nach dem klassischen Verständnis, das die meisten Menschen von 
diesem Begriff haben, existiert heute praktisch kaum noch. Dieses Grundbild 
eines Krieges bezieht sich auf eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen 
Staaten  – in der völkerrechtlichen Terminologie einen internationalen be-
waffneten Konflikt. Die frühen Kriege vom Altertum bis hin in die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts waren solche Konflikte zwischen Staaten. Solda-
ten standen sich gegenüber und kämpften unmittelbar gegeneinander. 

Die Gestalt des Krieges hat sich jedoch im Laufe der Zeit gewandelt.1 
Nach dem großen Leid, das die zwei Weltkriege über die Menschheit ge-
bracht haben2, waren die Staaten bemüht, solche extremen Auseinanderset-
zungen zwischen Staaten zu vermeiden. Daher entschlossen sie sich, zum 
einen das Gewaltverbot in der am 26. Juni 1945 verabschiedeten Charta der 
Vereinten Nationen3 als zwingendes Prinzip zu verankern. Zum anderen 
führte aber auch die Aufrüstung im „Kalten Krieg“ zu einer erheblichen Ab-
schreibung, da dadurch mit dem vorhandenen Waffenmaterial nun das ge-
samte Leben auf der Erde gleich mehrfach vernichtet werden konnte (soge-
nannter „overkill“4). Es entstand hierdurch eine Art „Gleichgewicht des 

1  Vgl. hierzu umfassend Münkler, Der Wandel des Krieges, S. 27 ff., 137 ff.; Kiss, 
Der „neue Terrorismus“, in: Böttcher (Hrsg.), Europäische Perspektiven, 2002, 
S. 121 ff.

2  Zu der humanitären, sozialen und ökonomischen Bilanz allein des Zweiten Welt-
krieges vgl. statt vieler Murray/Millet, A War to Be Won, 2001, S. 554 ff.

3  Charta of the United Nations (UN-Charta), 1 UNTS XVI, in Kraft getreten am 
24.  Oktober 1945; Gesetz zum Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur UN-
Charta, BGBl. 1973 II, S. 430, 431 ff.

4  Z. T. auch „Mehrfachvernichtungskapazität“ genannt. Hierunter wird die durch 
das Wettrüsten während des Kalten Krieges geschaffene Möglichkeit verstanden, ei-
nen Gegner mit dem vorhandenen Waffenbestand mehr als nur einmal zu vernichten. 
Die sog. „Overkill-Kapazität“ gibt bezogen auf den jeweiligen Gegner an, wie oft 
dieser vernichtet werden kann (z. B. bezogen auf die Bevölkerung im Land des Geg-
ners). Siehe näher Rosenberg, International Security 7/4 (1983), S. 3 ff.; Ruloff, Wie 
Kriege beginnen, 2004, S. 168; Stöver, Der Kalte Krieg, 2007, S. 22; Moltmann, Das 
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Schreckens“.5 Plakativ ist die zugrundeliegende Logik auch umschrieben 
worden mit „wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter“.6 Als Folge daraus gab es 
zu keinem Zeitpunkt eine direkte kriegerische Auseinandersetzung zwischen 
den Atommächten.7 Die Grundannahme besteht darin, dass kein Staat so ir-
rational sei, für die Vernichtung des Gegners auch die eigene Vernichtung in 
Kauf zu nehmen. Die Konsequenz dieser Entwicklungen war, dass es zuneh-
mend weniger internationale bewaffnete Konflikte gab.8 

Auch wenn die derzeit vorherrschenden Kriegsformen überwiegend Kon-
flikte im Inneren von Staaten oder gemischt interne/internationale Konflikte 
sind, also Auseinandersetzungen wie Bürgerkriege, asymmetrische Konflikte 
oder internationalisierte bzw. transnationale Konflikte, so ist in der Zukunft 
wieder ein Anstieg internationaler Konflikte, unter anderem aufgrund auf-
kommender Ressourcenknappheit9, zunehmender politischer Spannungen 
und steigender nationalistischer Tendenzen, zu erwarten.10

Atomzeitalter, 1999, S. 3; Mützenich, Deutsche Rüstungskontrollpolitik, in: FS Mutz, 
2008, S. 116, 120; Wortmann, Frieden oder Sicherheit, 1988, S. 2, 9.

5  Mützenich, Deutsche Rüstungskontrollpolitik, in: FS Mutz, S. 116,  120; Wort-
mann, Frieden oder Sicherheit, 1988, S. 2; Moltmann, Das Atomzeitalter, 1999, S. 3; 
Løgstrup, Norm und Spontaneität, 1989, S. 356 ff.; Mastny, Die NATO im sowjeti-
schen Denken und Handeln 1949 bis 1956, in: Wiggershaus/Krüger (Hrsg.), Konfron-
tationsmuster des Kalten Krieges 1946 bis 1956, 2003, S. 321 ff.; Woyke, Handwörter-
buch Internationale Politik, 2008, S. 210 ff. Das englischsprachige Pendant zum 
Gleichgewicht des Schreckens stellt der Begriff der „Mutual Assured Destruction“ 
(MAD) dar, der maßgeblich durch Wohlstetter, Foreign Affairs 37/2 (1959), S. 211 ff. 
geprägt wurde. Ergänzend hierzu Keller, Rezeption des Völkerrechts, 2003, S. 25 ff.; 
Siedschlag/Opitz/Troy/Kuprian, Grundelemente der internationalen Politik, 2007, 
S. 40, 41; von Bredow, Zähmung einer unheimlichen Option, Nuklearer Schlagab-
tausch als Fortsetzung der Politik, in: Stamm-Kuhlmann/Wolf (Hrsg.), Raketenrüs-
tung und internationale Sicherheit von 1942 bis heute, 2004, S. 99, 108 ff.

6  Czempiel, Kluge Macht, 1999, S. 47; Goergen, Zugänge zur Ethik, 2010, S. 117; 
Riklin, Die dauernde Neutralität der Schweiz, in: Häberle (Hrsg.), Jahrbuch des öf-
fentlichen Rechts der Gegenwart, Bd. 40, 1991/1992, S. 1, 27.

7  Zu der Verlagerung von Auseinandersetzungen auf sogenannte „Stellvertreter-
kriege“ und andere Regionalkonflikte vgl. Matthies, Kriege: Erscheinungsformen, 
Kriegsverhütung, Kriegsbeendigung, in: Knapp/Krell (Hrsg.), Einführung in die Inter-
nationale Politik, 2004, S. 398, 399 ff.; Dülffer, Europa im Ost-West-Konflikt 1945–
1990, 2004, S. 4.

8  Link, Konfliktformationen des Internationalen Systems im Wandel, in: Knapp/
Krell (Hrsg.), Einführung in die Internationale Politik, 2004, S. 368, 375 ff.

9  Heintschel von Heinegg, Das maritime ius in bello im 21. Jahrhundert, in: Fro-
wein/Scharioth/Winkelmann/Wolfrum (Hrsg.), FS Eitel, 2003, S. 543; Gasser, Huma-
nitäres Völkerrecht, 2007, S. 2; Müller, Internationaler Terrorismus, in: Knapp/Krell 
(Hrsg.), Einführung in die Internationale Politik, 2004, S. 480 ff.

10  Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (hrsg. v. Epping/Heintschel von Heinegg), 
Völkerrecht, 2018, Kapitel 16, S. 1276, Rn. 1, 2.



	 A. Einführung� 21

Diese Änderungen in der Gestalt des Krieges blieben nicht ohne Einfluss 
auf die Mittel und Methoden der Kriegsführung. Kämpften früher Soldaten 
noch unmittelbar „Mann gegen Mann“, so sind militärische Operationen 
heutzutage weitgehend durch automatisierte Vorgänge gekennzeichnet, wobei 
sich die Kriegsparteien in zunehmend größerer Entfernung gegenüberstehen. 
Viele Angriffe werden aus der Distanz geplant, koordiniert und gesteuert.11 
Vor allem der Luftkrieg hat seit dem Zweiten Weltkrieg fortwährend an Be-
deutung gewonnen und spielt eine wesentliche Rolle in modernen bewaffne-
ten Konflikten.12 Die steigende Bedeutung des Luftkriegs bringt gleicherma-
ßen Vor- und Nachteile mit sich. 

Vorteilhaft für die angreifende Partei ist es, dass nun beispielsweise in 
wirkungsvoller Weise im Hinterland des Feindes und an strategisch wichti-
gen Stellen (unabhängig von deren geographischer Belegenheit) zugeschla-
gen werden kann, anstatt dass sich das Kriegsgeschehen, wie früher, als 
Waffen lediglich eine beschränkte Reichweite hatten, nur auf die Staatsgrenze 
beziehungsweise einen räumlich eng begrenzten Konfliktbereich konzen
triert.13 Es entstand die Möglichkeit wirkungsvoll aus einer weiten Entfer-
nung heraus zu agieren14, was in vielen Fällen zu geringen bis nahezu keinen 
Opferzahlen auf der mit Luftfahrzeugen angreifenden Seite führte. Solche 
geringen Opferzahlen stellen regelmäßig einen zumindest politischen Vorteil 
dar, da hohe Opferzahlen bei der heute herrschenden Medienberichterstat-
tung einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben.15 Mo-
derne Luftkriege sind dementsprechend darauf ausgelegt, Soldaten zu schüt-
zen und möglichst effektiv und präzise vorzugehen.

Auf der anderen Seite bereiten aber die zunehmende Distanz und die zu-
nehmenden technischen Innovationen Grund zur Sorge. Den Vorteilen mo-
derner Technologien für die Kriegführenden scheinen in vielen Fällen erheb-
liche Nachteile für Zivilpersonen gegenüberzustehen. Die bewaffneten Kon-

11  Sparrow, Robotic Weapons and the Future of War, in: Tripodi/Wolfendale 
(Hrsg.), New Wars and New Soldiers, 2011, S. 117, 118 f.

12  Als im Rahmen von Luftkriegen ausgetragene bewaffnete Konflikte sind insbe-
sondere der Zweite Golfkrieg (1990–1991), der NATO-Einsatz gegen die Bundesre-
publik Jugoslawien (1998–1999), der Konflikt zwischen den USA und ihren Alliierten 
und Afghanistan (seit 2001), die Intervention der „Koalition der Willigen“ im Irak 
(2003), der Libanonkrieg (2006) und der Bürgerkrieg in Libyen (2011) zu nennen.

13  Ronzitti, The Codification of Law of Air Warfare, in: Ronzitti/Venturini (Hrsg.), 
The Law of Air Warfare, Contemporary Issues, 2006, S. 3.

14  Kennedy/Andreopoulos, The Laws of War, in: Howard/Andreopoulos/Schulman 
(Hrsg.), The Laws of War, 1997, S. 214, 216 f.

15  Vgl. hierzu exemplarisch die Darstellung der Bedeutung der öffentlichen Mei-
nung und der Medien im Rahmen des Vietnamkrieges in Frey, Geschichte des Viet-
namkriegs, 2006, S. 150 ff.




